
BESPRECHUNGEN

Staat und Kirche

tad UN Kirchen ın der Bundesrepublik. Bundesverfassungsgerichts (1967), beige-
Staatskirchenrechtliche Aufsätze Steuert.

Hrsg VO'  3 Helmut UARITSCH un: ermann Alle repräsentatıven Richtungen des CN-
WEBER. Bad Homburg Gehlen 1967 wärtigen deutschen StKR kommen in dem
535 (Dokumentationen ZU öffentlichen Band Wort, wenn INa  } ohl auch feststel-
echt. 1 Lw 42,— len mudfßß, daß 1mM eıl eine neuere etatıst1-

Die Zeitschriftenliteratur ZU Staatskir- sche Richtung, dıe die „Suprematie des Ge-
Qhenrecht (StKR) der Bundesrepublik 1St nıcht setzgebers ber Kirchenvertrag und Konkor-
1Ur außerordentlich umfangreich, sondern dat“ vertritt un eine stärkere Akzentuierung
auch 1n den verschiedensten Fachzeitschriften, der Souveränität des Staates nach innen und
Jahrbüchern un Gelegenheitspublikationen damıt auch ber die Kirchen ordert, CS-
verstreut un: daher 1Ur 1in Spezialbibliothe- secCcmn der Zahl ihrer Vertreter übermäfig
ken zugänglıch. Aus der Fülle dieser Aufsätze berücksichtigt sein scheint. 7 wei Abhand-
und Abhandlungen bringt der vorliegende Jungen des Mitherausgebers Quaritsch füllen
umfangreiche Band eine Auswahl VO  } insge- allein ein Sechstel der Textseiten des amı-
Samt<t Z Veröffentlichungen AauUusSs dem Zeıt- ten Bandes.
raum VO  >; 0Sr Dıie Sammlung soll, W1€e Von einmaligem VWert 1n diesem Band 1St
das Geleitwort betont, „möglichst alle wesent- die alphabetische un die SYySTEMA-
lıchen geistigen Richtungen Worte kom- tischexBibliographie ZU StKR Sıe
iNEeN lassen, eın einigermaßen gyerundetes enthält 1n nırgendwo auffindbarer Voll-
Bild vermitteln“. ständigkeit die einschlägıgen Publikationen

In der Sammlung en sıch mehrere Be1- Seit 1945 Man kann die Bedeutung dieses
trage, die ZUuU testen Bestand der STAAtS- Bandes für dıe wissenschaftliche Beschäftigung
kirchenrechtlichen Literatur der Nachkriegs- MI1It dem StK Ry WEenNn INa:  z} bedenkt,
e1it gehören, WI1e, 1Ur einıge NECNNECI, dafß die Bibliographie 975 Titel aufführt.
die Abhandlungen Von Rudolft Smend, Staat Dıie Reaktion der Hrsg autf Anm.
und Kirche nach dem Bonner Grundgesetz einen jJüngeren Autor, der bereits mMi1t

staatskirchenrechtlichen Arbeiten(1951), Hans Peters, Dıie Gegenwartslage des mehreren
StKR (195Z; Ulrich Scheuner, Kirche un vgl Nr. 492—495 der alphabet. Bibliogra-
Staat in der nNneueren deutschen Entwicklung phie) hervorgetreten iSt, MU: als für eiıne WI1S-
(1960), Siegfried Grundmann, Das Verhältnis senschaftliche Publikation ungewöhnlich be-

zeichnet werden. Listl SJVO  } Staat un Kirche autf der Grundlage des
Vertragskirchenrechts (1962), Helmut Qua-
ritsch, Kıiırchen und Staat Verfassungs- und
staatstheoretische Probleme der staatskirchen- WEBER, Hermann: Dıiıe Religionsgemeinschaf-
rechtlichen Lehre der Gegenwart (1962); Kon- Lien als Körperschajften des öffentlichen Rechts
rad Hesse, Freıe Kirche 1im demokratischen ım System des Grundgesetzes. Berlin: Duncker
GemeiLmwesen (1965) Auszuge Aaus Gerichts- Humblot 1966 187 (Schriften ZU)

entscheidungen sınd iın dem Band nıcht ent- Oftentlichen echt 32) Kart. 28,60
halten. Zum Ausgleich dafür hat Alexander Diese gründliche Studie, eiıne Tübinger Jur.
Hollerbach eınen Rechtsprechungsbericht, Das Dissertation Aaus dem Jahr 1964, untersucht
Staatskirchenrecht in der Rechtsprechung des die VO eiınem bekannten Staatsrechtslehrer

Stimmen 181, A
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als „die Crux der staatskirchenrechtlichen porationsqualität der Kirchen eine VO Staat
bezeichnete verliehene sel. Ihren ınn erblickt zutret-Problematik der Gegenwart”

Rechtsstellung der Religionsgemeinschaften als tend 1n eiıner „abkürzenden Bezeichnung für
Körperschaften des öffentlichen Rechts die Vorrechte und Begünstigungen der Kır-
KdöffR) Es geht dem Vertfasser dabej A4US- chen aut dem Bereiche des öftentlichen Rechts“
schließlich die Interpretation der Bundes- (94) und 1in einem verfassungswirksamen An-
verfassung, 1so des Grundgesetzes der Bun- gebot des Staates die Religionsgemeinschaf-
desrepubli. Deutschland (GG) tcNH, 1n Teilhabe staatlichen Zwangsmög-

lıchkeiten VO  3 bestimmten öffentlichen Rechts-Der Teil der Arbeıt bildert die StTAaAais-
theoretische Grundlegung für die weıteren formen Gebrauch machen (96)

Im el 99-153) behandelt der ReiheUntersuchungen. Der erft. bekennt sıch darın
der „herrschenden Lehre“, WwI1e nach die konkreten Einzelgarantien, dıe die

betont, der Auffassung, da die Kirchen- Stellung als KdöftR den Religionsgemein-
schatten verschafft, w1e das Besteuerungsrecht,artikel der Weıimarer Reichsverfassung

(WeimR V) weder durch die Inkorporation 1n die Parochialgewalt un!: „Zwangsmitglied-
das noch kraft Gewohnheitsrechts einen schaft‘ die Dienstherrenfähigkeit, die Diszi-
Bedeutungswandel durchgemachten (25 plinargewalt und ein „Privilegienbündel“ Von

Er verwirft jedoch gleichermaßen die stark Einzelvergünstigungen (125 Zu weıt geht
VO!]  3 traditionellen Vorstellungen, insbeson- allerdings, wenn 1M Gegensatz ZUur

ere VO:  - dem Festhalten der „besonderen herrschenden Lehre un Praxıs auch das
kirchliche öffentlich-rechtlich gestaltete Be-Kirchenhoheit des Staates“, belastete Inter-

pretatıon dieser Artikel durch die herrs  en- amtenrecht „1N vollem Umfang“ der Gerichts-
barkeit des Staats unterwerfen wiıll, wobeide Lehre der Zeıt der Weıimarer epublı

(31 140 fl! 156) 7zwischen vermögensrechtlichen Streitigkeiten
Doch zeıgt auch der Staatsbegriff des ert. un Statusklagen nıcht difterenzieren W2-

iıne bedenkliche etatistische Schlagseite. Der
„moderne“ (64 zweımal;: 65: zweimal) Abschließend erklärt der Verf., dafß auch

nach dem VO'  3 ihm gezeichneten Biıld des Ver-und „zwangsbestückte“ (60; 61) bzw. „M1t
hältnisses VO:  e Kirche und Staat alle FesselnZwang bestückte“ (89) Staat weist den Kır-

chen, da über die Macht dazu verfügt, SOU- staatlicher Bevormundung VO:  ; den Kirchen
A un!: diese 1n die volle Freiheitveran iıhre Rechtsstellung 1mM Staat Hıer

beschwört der ert. 1M Grunde die Norma- un Eigenverantwortung gestellt werden ol-
tivıtät des Faktischen. Miıt dem Grundrecht len hne daß deswegen „die berechtig-
der Religionsfreiheit 1n seinem heutigen Voll- ten Belange des Staats“ aufgegeben werden
verständnis, das auch die Kirchenfreiheit müßten. Miıt seiner Untersuchung, die die SC-
taßt, 1St dieser Staatsbegriff unvereinbar. Er einschlägige Lıiteratur vorbildlich VeOI-

fußt auftf staatskirchenrechtlichen Vorstellun- arbeitet, hat einen bedeutenden Beitrag
ZU gegenwärtigen deutschen Staatskirchen-SCH des Jahrhunderts und das Kır-

chenverständnıs der Aufklärung beziehungs- recht geleistet. Listl! 5J
weise des Preufßischen Allgemeinen Landrechts
OTraus.

Kirche UN Staat Von der Miıtte des Jahr-Ungeachtet dieses bedenklichen Ansatzes
wird in  — den weıteren Ergebnissen der Ar- hunderts bıs ZUur Gegenwart. Hrsg. VO  - Herı1-
beit weithin beipflichten können, S! WCCLLL der bert RAAB München: Deutscher Taschenbuch
ert. 1mM el darlegt, dafß der allgemeine erl 1966 3797 tv.-dokumente 238/39.)
verwaltungsrechtliche Begriff der (0) der Paperback 4,50
selber eine Zweckschöpfung 1St, ZuUuUr Bestim- Diese vorzügliche Quellensammlung enNt-

INUNS der Rechtsstellung der Religionsgemein- hält neben einer ausführlichen historischen
schaften unbrauchbar un die öftentliche Kor- Eıinleitung (9—140) insgesamt 120 geschichtlich
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